
Bebauungsplan Nr. 281 
Kennwort: „Zur Heide - Nord“, der Stadt Rheine 
 
 
I. Umweltbezogene Stellungnahmen aus der: 
 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine umweltbezogenen Stellungnahmen 
eingegangen sind. 
 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
 öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
2.1 Kreis Steinfurt - Der Landrat; Umwelt- und Planungsamt; 
 Stellungnahme vom 03.08.2020 
 
„Naturschutz und Landschaftspflege: 
Für die Beurteilung des Ausgleichs bzw. des Ersatzes der Beeinträchtigung von Natur und 
Landschaft ist es erforderlich, im nächsten Verfahrensschritt nach § 4 Abs. 2 BauGB eine 
Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung vorzulegen und entsprechende (externe) Kompensations-
maßnahmen in Text und Karte darzustellen. Ich weise darauf hin, dass spätestens zum 
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses die tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit der zu 
benennenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gegeben sein muss. Ich weise des 
Weiteren darauf hin, dass eine Förderung mit öffentlichen Mitteln die Anerkennung als 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ausschließt. 
 
Artenschutz: 
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ist auf-
grund der vorhandenen Habitatausstattung im Plangebiet die Anfertigung einer Artenschutz-
prüfung durch ein Fachbüro auf Grundlage einer Kartierung oder einer Potenzialanalyse 
erforderlich. Dabei sind Amphibien, Fledermäuse, Reptilien und Vögel zu berücksichtigen. 
 

Im vorliegenden Fall wird eine Kartierung der Brutvögel und Fledermäuse empfohlen. 
Zur Erfassung der Fledermäuse und Brutvögel und zur Abgrenzung des Untersuchungs-
gebietes ist das neue Methodenhandbuch des MKULNV NRW („Methodenhandbuch zur 
Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen“ vom 09.03.2017) zu beachten. Der Kartierungs-
umfang sollte mit der UNB abgestimmt werden. Es ist darzulegen, ob sich in den Gehölzen 
potenziell wiederkehrende Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten (z. B. 
Höhlen, Spalten, wiederkehrend genutzte Nester, angestammte Schlafplätze, Totholz, 
Abplatzungen der Rinde) befinden. Hierfür sind die Gehölze im unbelaubten Zustand zu 
untersuchen. Zudem ist zu thematisieren, ob durch die geplante sekundäre Aue Gehölze 
entfernt werden und Lebensräume von planungsrelevanten Arten verloren gehen. 
 

Auf der Grundlage der Untersuchungen sind zur Vermeidung des Eintretens artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG geeignete Vermeidungsmaß-
nahmen und ggf. CEF-Maßnahmen vorzusehen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Fundortkataster und die Listen im Fachinformations-
system „Geschützte Arten in NRW“ des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz NRW (Auswertung des Messtischblattes) das tatsächliche Artenspektrum nur teil-
weise wiedergeben. 
Im Plangebiet und im näheren Umfeld ist der Unteren Naturschutzbehörde kein Vorkommen 
von planungsrelevanten Arten bekannt.“ 
 



 
2.2 Landwirtschaftskammer NRW - Kreisstelle Steinfurt, 48369 Saerbeck 
 Stellungnahme vom 16.07.2020 
 
„Dem o. g. Planvorhaben stehen keine wesentlichen landwirtschaftlichen / agrarstrukturellen 
Bedenken entgegen. Die überplanten Flächen sind im Regionalplan bereits als allgemeiner 
Siedlungsbereich ausgewiesen und werden nicht landwirtschaftlich genutzt. 
 

Lediglich die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen finden auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen statt. Da es sich hierbei um von Siedlungsbereichen umgrenzte landwirtschaftliche 
Flächen handelt, ist ein Ausgleich hier eher zu tolerieren, als im Außenbereich.“ 
 
 
2.3 Landesbetrieb Wald und Holz NRW – Regionalforstamt Münsterland, 48147 Münster 
 Stellungnahme vom 30.06.2020 
 
„Gegen oben genannte Planung bestehen aus Sicht des Regionalforstamtes Münsterland 
grundsätzlich keine Bedenken, sofern der Waldausgleich im Bebauungsplan auch als Wald 
festgesetzt wird.“ 
 
 
2.4 LWL-Archäologie für Westfalen – Außenstelle Münster, 48157 Münster 
 Stellungnahme vom 06.07.2020 
 
„Aus bodendenkmalpflegerischer Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
o.g. Planung. Ich bitte jedoch, im Bebauungsplan folgende Hinweise aufzunehmen: 
1. Erste Erdbewegungen sind 2 Wochen vor Beginn der LWL-Archäologie für Westfalen, 
 Außenstelle Münster, An den Speichern 7, 48157 Münster schriftlich mitzuteilen. 
2. Der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster (Tel. 0251/591-8911) oder 
 der Stadt als Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche 
 Bodenfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe- 
 schaffenheit, Fossilien) unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht ver- 
 ändert werden (§§ 15 und 16 DSchG). 
3. Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des be- 
 troffenen Grundstücks zu gestatten, um ggf. archäologische Untersuchungen durch- 
 führen zu können (§ 28 DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer 
 der Untersuchungen freizuhalten.“ 
 
 
2.5 Bezirksregierung Arnsberg – Kampfmittelbeseitigungsdienst; 58099 Hagen 
 Stellungnahme vom 30.06.2020 
 
„Eine Luftbildauswertung wurde durchgeführt. Ich empfehle folgende Kampfmittelbeseiti-
gungsmaßnahmen: Sondieren der Stellungsbereiche … 
 

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche 
Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen.“ 
 


